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Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz
AusG Bundesgesetz über die Ausschreibung bestimmter Funktionen und Arbeitsplätze 

sowie die Besetzung von Planstellen im Bundesdienst und über die Änderung 
des Bundes–Personalvertretungsgesetzes (Ausschreibungsgesetz 1989 – AusG), 
BGBl. Nr. 85/1989 i.d.g.F.

BKA  Bundeskanzleramt
BMASK  Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
BMB Bundesministerium für Bildung
BMF  Bundesministerium für Finanzen
BMGF Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
BMI  Bundesministerium für Inneres
BMJ  Bundesministerium für Justiz
BMLFUW Bundesministerium für Land– und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
BMLVS  Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport
BMVIT Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
BMWFW Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
BRZ Bundesrechenzentrum GmbH
bspw.  beispielsweise
bzw.  beziehungsweise

-

(f)f.  folgend(e) (Seite, Seiten)

i.d.(g.)F.  in der (geltenden) Fassung
inkl.  inklusive

Mio. Million(en)

Nr. Nummer
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rd. rund
RH Rechnungshof
RSS Real Simple Syndication

S. Seite

TZ Textzahl(en)

u.a. unter anderem

VwGH Verwaltungsgerichtshof

z.B. zum Beispiel
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Wirkungsbereich des

Bundeskanzleramtes

Bundesministeriums für Finanzen

Maßnahmen zur Förderung der Personalmobilität im Bundesdienst; 
Follow–up–Überprüfung

die er zum Thema „Maßnahmen zur Förderung der Personalmobilität im Bundes-

Durch den Abschluss einer Rahmenvereinbarung stellten das BKA und das BMF si-

Post -
Telekom) in den Bundesdienst bundesweit einheitlich erfolgte; die Res-

-

und Telekom gegenüber der (allgemeinen) Verwaltung entstanden.

Darüber hinaus konnte die vollständige Anbindung sämtlicher Bediensteter des 

die interne Jobbörse des Bundes erreicht werden.

Obwohl das Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 2013 bis 2018 
Ansätze zur Förderung der Mobilität von Bundesbediensteten enthielt, unterließ 

-
tung eines konkreten Maßnahmenpakets.

Jobbörse und Karrieredatenbank wurden bislang nicht unter Kosten–Nutzen–Ge-
sichtspunkten evaluiert; Auswertungen zur Wirksamkeit von Jobbörse und Karrie-
redatenbank unterblieben aus Kostengründen.

Da jedes Ressort, jedes Land, jede Gemeinde und in der Regel auch jeder ausgeglie-
derte Rechtsträger über eine eigene Personalkompetenz und Personalhoheit ver-
fügte, waren die Möglichkeiten des BKA zur Förderung der Mobilität im Bundes-
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Förderung der Personalmobilität im Bundesdienst; 
Follow–up–Überprüfung

dienst eingeschränkt und bestanden überwiegend aus Unterstützungs– und 
Serviceleistungen für die übrigen Ressorts.

Kurzfassung

Prüfungsziel

Ziel der Follow–up–Überprüfung des BKA und des BMF war es, die Umsetzung von 
-

TZ 1)

Strategische Vorgaben und Ziele

konkreten Maßnahmenpaket zur Förderung der Mobilität setzte das BKA teilweise 

eine Reihe von Maßnahmen zur Mobilitätsförderung gesetzt:

-
Post) und der Te-

Telekom) zum Bund und schloss gemeinsam mit 
-

lichen Abwicklung der Personaltransfers ab. Darüber hinaus führte es ab 1. Au-
gust 2013 das Mobilitätsmanagement des Bundes selbst durch, stellte zusammen 

Beamten der ausgegliederten Rechtsträger Zugang zur internen Jobbörse der Repu-
TZ 2)

Da jedoch jedes Ressort, jedes Land, jede Gemeinde und in der Regel auch jeder 
ausgegliederte Rechtsträger über eine eigene Personalkompetenz und Personalho-
heit verfügte, bestand keine zentrale Stelle für die Vereinheitlichung und Zusam-

-
ten des BKA zur Förderung der Mobilität im Bundesdienst waren daher 
eingeschränkt und bestanden überwiegend aus Unterstützungs– und Serviceleis-
tungen für die übrigen Ressorts. (TZ 2)

um die Ressorts bei der Umsetzung und Anwendung der gesetzlichen Möglichkei-
ten zur Verbesserung der Mobilität zu unterstützen. Das BKA informierte die Res-
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-
schreiben oder über das Internet. (TZ 3)

-
naltransfer–Projekte mit Post, Telekom und dem BMLVS; im Vergleich dazu war die 

-
nagement des BKA gering. Die Wirksamkeit der gesetzlichen Maßnahmen zur För-
derung der bundesinternen Mobilität war einerseits aufgrund fehlender Aufzeich-
nungen nicht beurteilbar und konnte andererseits mangels ausreichender 

-
bern. (TZ 4)

Anbindung an die interne Jobbörse des Bundes

vollständig an die interne Jobbörse des Bundes anzubinden, um: Mit Anfang 2016 
-
-

gang zur internen Jobbörse des Bundes. (TZ 5)

Die Bemühungen des BKA, mit den Ländern die gemeinsame Nutzung der Jobbörse 
-

tätsmanagements voranzutreiben, scheiterten bislang. Aufgrund der eigenständigen 

zentrale Stelle für die Vereinheitlichung und Zusammenführung eines Personalma-
-

TZ 6)

Auswertungen aus der Jobbörse und Karrieredatenbank

Die vom RH empfohlene Verbesserung der Auswertungsmöglichkeiten über die 
Nutzung der Jobbörse und Karrieredatenbank im Hinblick auf die Steuerungsrele-
vanz setzte das BKA und BMF teilweise um. (TZ 7)

-
-

didaten, aufgeschlüsselt nach Ressorts und Jahren. Allerdings gab es nach wie vor 
keine Möglichkeit, die Wirksamkeit von Jobbörse und Karrieredatenbank zu erhe-

TZ 7)
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Förderung der Personalmobilität im Bundesdienst; 
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Richtlinien für Personaltransfers

-
den Rahmenvereinbarung erarbeiteten das BKA und das BMF entsprechend den 

erhoben insbesondere ihren Personalbedarf, vereinbarten die Abgeltung allfälliger 
Mehrkosten für den Bund, die aus den Personaltransfers von Post– bzw. Telekom-

somit die Basis für eine bundesweit einheitliche Vorgangsweise sämtlicher Res-
sorts. (TZ 8)

Refundierung des Personalaufwands

-
rung des Personalaufwands unverzüglich durchzuführen, um, indem es den nach 
der Rahmenvereinbarung aus dem Jahr 2013 von Post bzw. Telekom zu tragenden 
Personalaufwand zeitgerecht – zum Monatsletzten des Abrechnungsmonats – ab-
rechnete. (TZ 9)
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Kenndaten

Rechtsgrundlagen  
(Beamten–Dienstrechtsgesetz 1979 – BDG 1979), BGBl. Nr. 333/1979 i.d.g.F.

 
Besetzung von Planstellen und zur Förderung der internen Mobilität  
(Planstellenbesetzungsverordnung 2012), BGBl. II Nr. 73/2012

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Anzahl

Mobilität im Bund

Planstellen im Bund gesamt 136.702 136.446 135.595 134.807 133.506 133.958 133.772

Ressortwechsel im Bund  
laut Jahresberichten des BKA1 445 148 328 171 202 598 421

Personaltransfers von Post, Telekom und BMLVS in die Ressorts BMF, BMI, BMJ 
(Zeitraum 2009 bis 1. April 2016)

Personal aufnehmende Ressorts
BMF BMI BMJ

Anzahl

Planstellen im Personalplan 2015 11.440 32.184 11.263

Zugänge im Rahmen der Personaltransfers 527 654 73

in %

Zugänge der Planstellen 4,6 2,0 0,7

Personal abgebende Stellen

BMLVS Österreichische Post Telekom Austria Per-
sonalmanagement 

GmbH

Anzahl

Abgänge im Rahmen der Personaltransfers 414 528 414

1 Die Anzahl der Ressortwechsel beinhaltet — neben der Mobilität am internen Arbeitsmarkt — auch Kompetenzverschiebungen auf-

Quellen: BKA; BMF; RH

Prüfungsablauf und –gegenstand

1

Thema „Maßnahmen zur Förderung der Personalmobilität im Bundesdienst“ abge-

als Vorbericht bezeichnet und betraf das BKA, das BMF, das BMI und das BMJ.
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Förderung der Personalmobilität im Bundesdienst; 
Follow–up–Überprüfung

Der RH legte den Fokus dieser Follow–up–Überprüfung auf das BKA und das BMF, 

Relevanz waren.

-
-

März 2017.

Strategische Vorgaben und Ziele

2.1
seiner Aufgabe des zentralen Mobilitätsmanagements empfohlen, strategische 

auf die Umsetzung hinzuwirken.

-
zungen des Ausschreibungsgesetzes (AusG) sowie der Verordnung der Bundesmi-

Förderung der internen Mobilität (Planstellenbesetzungsverordnung) festlegen, 
vor externen Aufnahmen von Bediensteten sämtliche Maßnahmen des internen 
Arbeitsmarktes auszuschöpfen. Als konkrete Maßnahmen führte das BKA einige in 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das Arbeitsprogramm der österreichischen 
-

kenntnis zur Förderung der Mobilität von Bundesbediensteten enthielt. So sollte

 –
-

tete Bedienstete als Stabilitätsfaktor zu gewinnen und
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 – für betrieblich nicht einsetzbare Bedienstete u.a. der Österreichischen Post Ak-
Post Telekom) ein 

-
ämtern zur Aufarbeitung der Grundsteuerbescheide).

Maßnahmen zur Förderung der Mobilität sollten demnach

 –
im BKA und

 – -

Das BKA erarbeitete keine strategischen Vorgaben und Ziele – insbesondere keine 

 –
und Beamten der Post und Telekom zum Bund und schloss gemeinsam mit dem 

einheitlichen Abwicklung der Personaltransfers ab (siehe dazu auch TZ 8).

 –
(zu den Aufgaben des Mobilitätsmanagements siehe TZ 3); davor nahm der 
„Personal Provider“ des BMLVS Aufgaben des Mobilitätsmanagements wahr.

 –
TZ 5).

 –
möglich (siehe dazu auch TZ 7).
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Förderung der Personalmobilität im Bundesdienst; 
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 – -

in Form einer gemeinsamen Nutzung der Jobbörse voranzutreiben (siehe dazu 
auch TZ 6).

Der RH stellte in diesem Zusammenhang auch fest, dass jedes Ressort, jedes Land, 
jede Gemeinde und in der Regel auch jeder ausgegliederte Rechtsträger über eine 
eigene Personalkompetenz sowie Personalhoheit verfügte und keine zentrale Stelle 
für die Vereinheitlichung sowie Zusammenführung eines Personalmanagements im 

-

-
gliederter Rechtsträger gebündelt werden sollten, gelang bislang nicht (siehe Posi-

waren daher eingeschränkt und bestanden überwiegend aus Unterstützungs– und 
Serviceleistungen für die übrigen Ressorts.

2.2 -

erarbeitete zwar keine strategischen Ziele, insbesondere keine Zielgrößen für die 
-

paket, setzte aber dennoch eine Reihe von Maßnahmen zur Mobilitätsförderung. 

-

aktuellen Arbeitsprogramm der Bundesregierung – zu erarbeiten und entspre-

sowie Indikatoren zur Messung der Zielerreichung festzulegen.

2.3 In seiner Stellungnahme wies das BKA darauf hin, dass die Besetzungsmöglichkei-

bzw. dies nicht zweckmäßig sei, weil die Bereiche, in denen nachbesetzt bzw. Per-
sonal aufgenommen werde, bzw. die individuellen Vorerfahrungen und Ausbildun-

strategische Ansatz des BKA, den Schwerpunkt auf den Prozess zu legen und durch 
diesen das bundesinterne Bewerberpotenzial für sämtliche Bereiche möglichst op-

-
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dere Bereiche bzw. sämtliche Ressorts festzulegen erscheine aus Sicht des BKA 
nicht zielführend bzw. würde dies einen nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand 
darstellen, der nur in äußerst losem Zusammenhang mit dem angestrebten Nutzen 
– der steigenden Mobilität – stünde.

2.4 Der RH verwies in seiner Gegenäußerung auf die Notwendigkeit, Ziele bzw. Zielgrö-
ßen und Vorstellungen über eine strategische Weiterentwicklung der Personalmo-
bilität sowie über das Ausmaß an erwünschter Mobilität im Bundesdienst bzw. in 

-
chend steuern zu können.

3.1 -

Umsetzung der gesetzlichen Möglichkeiten zur Verbesserung der Mobilität zu set-
zen.

Die gesetzlichen Möglichkeiten nach Novellierung des Beamten–Dienstrechtsge-
setzes 1979 bestanden u.a. darin, dass

 – eine amtswegige Versetzung auch in ein Ressort erfolgen konnte, in dem ein 
anderes Besoldungsschema galt,

 – -
dern diese auch durch Schulungen nach der Versetzung erreicht werden konnte 
sowie

 – nicht mehr im gesamten Ressortbereich gesucht und verglichen werden musste, 
-

reich der Dienststelle und der Verwendungsgruppe des bzw. der zu Versetzen-
den.

„für die Besetzung von Planstellen möglichst bereits dem Bundesdienst angehörige 
Personen heranzuziehen“, und bevorzugte damit die bundesinterne Nachbeset-
zung gegenüber Neuaufnahmen. Die Verordnung sah vor, dass jede Neuaufnahme 

-
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Förderung der Personalmobilität im Bundesdienst; 
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mungsverfahren1

-

-
-
-

tungen in den Dienststellen, im BKA und an der Verwaltungsakademie des Bundes 

Dienst“).

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass seit 1. August 2013 das Mobilitätsmanage-

Das Mobilitätsmanagement des BKA2 -
nen Arbeitsmarktes sicherzustellen und das in der Planstellenbesetzungsverord-

Ressorts suchte das Mobilitätsmanagement des BKA in der Karrieredatenbank oder 
durch Nachfrage beim „Personal Provider“ des BMLVS nach geeigneten bundesin-
ternen Bewerberinnen bzw. Bewerbern, stellte den Kontakt zwischen allfälligen 

-
gebnis der vorangegangenen Suche und etwaiger Bewerbungsgespräche – über die 

Darüber hinaus war das Mobilitätsmanagement des BKA an größeren Projekten der 
-

beteiligt.

Als Ansprechstelle für Veränderungswillige und Bewerberinnen bzw. Bewerber 
-

und dergleichen.

1 § 6 Abs. 3 Planstellenbesetzungsverordnung (Besetzung von Planstellen mit Nicht–Bundesbediensteten – 

bundesinterne Kandidatensuche abgeschlossen ist und bevor noch mit der Suche von Bewerberinnen und 

2 Das Mobilitätsmanagement des BKA bestand aus vier Bediensteten (vier Vollzeitäquivalenten).
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Das BKA informierte die Ressorts

 – über die Webseiten  und www.jobboerse.gv.at,

 –
bzw. –vorstände,

 – bei der jährlichen Personalleitertagung in Vorträgen zur Versetzung und

 – -
lität der Jobbörse sowie der Karrieredatenbank

über die (gesetzlichen) Möglichkeiten zur Verbesserung der Mobilität im Bundes-
dienst.

3.2
und Unterstützung der Ressorts zur Umsetzung der gesetzlichen Mobilitätsmaß-

Die vom BKA gesetzten Maßnahmen erachtete der RH – vor dem Hintergrund, dass 

und Unterstützung der Ressorts für zweckmäßig und ausreichend.

4.1 (a) Wie bereits in TZ 3

für die Anwendung und Umsetzung der gesetzlichen Möglichkeiten zur Verbesse-
rung der Mobilität zu setzen. In diesem Zusammenhang erhob er, inwieweit

 –
 – andererseits die gesetzlichen Maßnahmen selbst

aufgrund der Transferprojekte mit Post, Telekom und BMLVS3 – bundesweit wie 
folgt dar:

3 basierend auf konkreten Vereinbarungen zwischen den Personal aufnehmenden Ressorts und den Personal 
abgebenden Stellen (Post, Telekom und BMLVS), siehe auch Vorbericht (TZ 11 und TZ 15)
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Förderung der Personalmobilität im Bundesdienst; 
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Mobilitätsmanagements

-
grund von Transferprojekten

Anzahl

Personal aufnehmende Stelle:

1 –

Bundesgesetzgebung 1 –

– 1

BKA 18 4

BMI 21 654

BMJ 5 73

BMLVS 10 –

BMF 30 527

BMASK 2 22

BMGF 2 0

BMB 30 20

BMVIT 4 40

BMWFW 2 13

BMLFUW 1 2

Bund gesamt 127 1.356

Quellen: BKA; RH

durch das Mobilitätsmanagement niedrig war und die Mobilität im Bundesdienst 
im Wesentlichen aus den Transferprojekten mit Post, Telekom und dem BMLVS be-
stand.

Die Aufstellung zeigt auch, dass das Personal überwiegend in das BMF und das BMI 

Aufgeschlüsselt nach den Personal abgebenden Stellen stellt sich die Summe an 

III-18 der Beilagen XXVI. GP - Bericht - Hauptdokument (elektr. übermittelte Version)18 von 32

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at (Neuverteilung von III-366 der Beilagen XXV.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



  19

Förderung der Personalmobilität im Bundesdienst;  
Follow–up–Überprüfung

Bericht des Rechnungshofes

 
Mobilitätsmanagements von Transferprojekten

Summe in %

Anzahl

Personal abgebende Stelle

Post – 528 528 36 

Telekom – 414 414 28 

BMLVS 77 414 491 33 

50 – 50 3 

Summe 127 1.356 1.483 100 

Quellen: BKA; RH

Die Tabelle zeigt, dass mehr als 60 % der durch das Mobilitätsmanagement des BKA 
-

-
lungen aus anderen Ressorts spielten (mit rd. 3 %) kaum eine Rolle.

Da das BKA jedoch keine Aufzeichnungen über die Anzahl der erfolgreichen Beset-
zungen mit bundesinternen Bewerberinnen bzw. Bewerbern im Verhältnis zur An-
zahl der an das Mobilitätsmanagement herangetragenen Anträge um Vorwegzu-

-
men der Planstellenbesetzungsverordnung nicht möglich.

(c) Folgendes Beispiel macht deutlich, dass die Wirksamkeit der gesetzlichen Maß-
nahmen, insbesondere der Planstellenbesetzungsverordnung, von der konkreten 

-
lenausschreibungsverfahrens abhängig war:

-
-

mung gemäß Planstellenbesetzungsverordnung zur Besetzung der Planstellen mit 
externen Bewerberinnen bzw. Bewerbern. Insgesamt bewarben sich rd. 520 Be-
dienstete für die freien Planstellen.

Das BMF bewertete jedoch nur jene Bewerberinnen bzw. Bewerber als geeignet, 

in Summe 33 Bedienstete (der insgesamt rd. 520 Bewerberinnen und Bewerber), 
die allesamt aus dem Bereich des BMF kamen. Für die übrigen 171 Planstellen er-
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externen Bewerberinnen bzw. Bewerbern.

das „K.–o.–Kriterium“ des BMF als diskriminierend für jene Bediensteten, die nicht 
dem Finanzbereich angehörten.

-
schreiben und alle bundesinternen Bewerberinnen bzw. Bewerber einzuladen, sich 
neuerlich zu bewerben. Von den 204 Planstellen waren zur Zeit der Gebarungs-
überprüfung (Stand 30. April 2016) 67 Planstellen mit Bundesbediensteten und 
90 Planstellen mit externen Bewerberinnen bzw. Bewerbern besetzt.

4.2
der Ressorts durch das BKA sowie der gesetzlichen Maßnahmen zur Förderung der 
bundesinternen Mobilität

 – einerseits aufgrund fehlender Daten bzw. Vergleichsdaten (keine Aufzeichnun-
gen über die Anzahl der erfolgreichen Besetzungen mit bundesinternen Bewer-
berinnen bzw. Bewerbern im Verhältnis zur Anzahl der an das Mobilitätsma-

Ausschreibungen) nicht beurteilbar war und

 – -
den konnte. So war das Kriterium des BMF, nur bundesinterne Bewerberinnen 
bzw. Bewerber aufzunehmen, die bereits die Dienstprüfung im Finanzdienst ab-

-
cherweise den Anforderungen entsprechenden bundesinternen Bewerberinnen 

-

den bundesinternen Arbeitsmarkt.

Der RH empfahl daher dem BKA ergänzend, Aufzeichnungen über die Anzahl der 
erfolgreichen Besetzungen mit bundesinternen Bewerberinnen bzw. Bewerbern im 
Verhältnis zur Anzahl

 – der an das Mobilitätsmanagement herangetragenen Anträge um Vorwegzu-
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 –
zu führen, um Aussagen über die Wirkung des Mobilitätsmanagements oder des 

-
möglichen.

4.3 Das BKA führte in seiner Stellungnahme aus, dass die Darstellung dieses Verhältnis-
-

managements in vielen Fällen die Bewerbung von interessierten Bundesmitarbei-
terinnen und –mitarbeitern – nach Beratung durch das Mobilitätsmanagement –  
direkt bei den Ressorts und damit über die Karrieredatenbank bzw. das Bewerber-

-
verfahrens „aufschlage“ und somit nur einen Teilbereich abbilde.

-
vierte Dienstprüfung Finanzdienst sei derselbe Schulungsaufwand wie bei externen 
Bewerberinnen bzw. Bewerbern zu erwarten gewesen, diese seien jedoch aufgrund 

Zug gekommen. Darüber hinaus liege der Inhalt der Ausschreibung im Verantwor-
tungsbereich des jeweiligen Ressorts (Dienststelle).

4.4 -
verfahrens im Rahmen der Planstellenbesetzungsverordnung sind lediglich dann 
möglich, wenn entsprechende Daten über das Verhältnis von Anzahl der erfolgrei-
chen Besetzungen mit bundesinternen Bewerberinnen bzw. Bewerbern sowohl zur 
Anzahl der an das Mobilitätsmanagement herangetragenen Anträge um Vorwegzu-

-
che des Mobilitätsmanagements abzudecken.
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Anbindung an die interne Jobbörse des Bundes

5.1
vollständige Anbindung aller Bundesdienststellen an die interne Jobbörse4 vorzu-
nehmen.

5

6) über aktuelle interne Stellenausschreibungen informieren 
-

geverfahren darauf hingewiesen, dass die technische Ausrollung im Bereich der 
Bundeslehrerinnen bzw. Bundeslehrer erfolgt sei.

(3) Wie der RH nunmehr feststellte, waren Anfang 2016 alle Bediensteten des 
 BMLVS und die Bundeslehrerinnen bzw. Bundeslehrer, die 2012 noch keinen Zu-

-

-
tum, der Titel und die ersten rd. 300 Zeichen der Ausschreibung angezeigt wurden. 

Kontakt mit der ausschreibenden Dienststelle und/oder mit dem Mobilitätsma-
nagement des BKA aufnehmen.

Das BKA verständigte die Dienstbehörden der ausgegliederten Rechtsträger mit ei-

-
ben.

4 

-
terne Jobbörse auf einer eigenen Webseite unter www.jobboerse.gv.at -

auch auf bundesinterne Stellenangebote zugreifen konnten.

5 RSS bezeichnet eine Technologie zum Abonnieren von Website–Inhalten. 

6 Das Employee Self Services ist eine elektronische Anwendung, in der die Bediensteten Daten der Personal-
verwaltung selbstständig erfassen, anzeigen und auswerten können.
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5.2 -
dung aller Bundesdienststellen an die interne Jobbörse vorzunehmen, und zwar 
durch die zusätzliche Anbindung aller BMLVS–Bediensteten, des Bundeslehrperso-

-
gliederten Rechtsträger Zugang zur internen Jobbörse.

6.1 (a) Wie bereits in TZ 5
Vorbericht (TZ 6) empfohlen, die vollständige Anbindung aller Bundesdienststellen 
an die interne Jobbörse vorzunehmen. In diesem Zusammenhang erhob der RH, 
inwieweit die Jobbörse im Sinne des Arbeitsprogramms der österreichischen Bun-

-
greifenden Mobilitätsmanagements genutzt werden könnte.

(b) Dabei stellte der RH fest, dass das BKA sämtlichen Ländern eine gemeinsame 
Nutzung der Jobbörse anbot. Interesse an einer gemeinsamen Nutzung bekunde-
ten lediglich die Länder Vorarlberg, Wien, Steiermark und Burgenland.

Mit dem Land Vorarlberg erarbeitete das BKA von 2011 bis 2012 in mehreren Sit-
zungen die Grundlage für eine gemeinsame Nutzung der Jobbörse. Kurz vor der 
geplanten Umsetzung lehnte das Land Vorarlberg die Zusammenarbeit ab.

Das Land Steiermark entschied nach Gesprächen 2011 und 2014/2015, den eigen-
ständigen Weg (in Form einer eigenen Bewerberverwaltung) fortzusetzen.

-

nicht vor.

6.2 Der RH anerkannte die Bemühungen des BKA, mit den Ländern die gemeinsame 
Nutzung der Jobbörse und Karrieredatenbank voranzutreiben – wenn auch bislang 

-
genständigen Personalkompetenz und Personalhoheit der einzelnen Gebietskör-

-
-

lität waren daher eingeschränkt.
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6.3

Ministerratsbeschluss vom 17. November 2015) technisch auch eine Anbindung 

Auswertungen aus der Jobbörse und Karrieredatenbank

7.1
Auswertungsmöglichkeiten der Nutzung der Jobbörse und Karrieredatenbank7 
(KDB) im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz zu verbessern. Insbesondere wären 

-
tragungen in drei Jahren) zu erheben, um gezielt Verbesserungsmaßnahmen set-
zen zu können.

der Anzahl der Karrieredatenbankabfragen durch die Ressorts bedürfe jedoch mehr 
Serverkapazitäten und sei mit einer erheblichen Kostensteigerung verbunden, wes-

-
terInnenbefragung 2015 evaluiert worden sei: Für über 75 % sei die Jobbörse ein 

-
schiedlichem Ausmaß genutzt, wobei 35 % mindestens ein Angebot nutzen wür-
den.

-
börse und der Karrieredatenbank beim BKA liege.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BKA und das BMF die Auswertungsmög-

-
weiterten und das BKA folgende Daten erhob:

7 

-
nahme zwischen dem interessierten Ressort und den potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern möglich.
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Tabelle 3: Jobbörse und Karrieredatenbank – Auswertungsmöglichkeiten des BKA

2012 2013 2014 2015 Veränderung

Anzahl in %

Ausschreibungen über die Jobbörse

Jobbörse extern 837 1.376 1.592 1.675 100 

Jobbörse intern 992 1.809 1.953 1.956  97 

Online–Bewerbungen 1.656 3.550 5.181 12.735 669 

1.130.0541 519.6251 1.189.291 1.116.440 -1 

davon

extern 6.107 9.551 14.113 22.350  266 

intern 684 1.808 3.053 4.320 532 

1 Für Dezember 2012 und das erste Halbjahr 2013 lagen keine Daten vor, weil die Webseite im April 2013 technisch vom BKA–eigenen 

unterschiedlichen Messungsmethoden ist die Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen eingeschränkt.

Quellen: BKA; RH

Die Tabelle zeigt, dass

 – die Anzahl der Ausschreibungen über die Jobbörse,

 – die Anzahl der Online–Bewerbungen und

 –
von 669 % verzeichnet werden.

-
-

pazitäten erfordern und daher zu teuer kommen; das Ressort wisse ohnedies, dass 
die Jobbörse und die Karrieredatenbank intensiv genutzt würden.

Bei der MitarbeiterInnenbefragung des Bundes 2015 erhob das BKA erstmalig die 
Bekanntheit der Jobbörse des Bundes. Bei einer bundesweiten Rücklaufquote von 
rd. 23 % gaben 75 % der Befragten an, das Angebot der Jobbörse zu kennen; 
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den Ressorts keine zusätzlichen Kosten, weil diese mit dem Pro–Kopf–Beitrag für 
die SAP–Lizenz abgegolten waren.

7.2 -
tungsmöglichkeiten über die Nutzung der Jobbörse und der Karrieredatenbank im 
Hinblick auf die Steuerungsrelevanz zu verbessern.

Das BKA und das BMF erweiterten die Auswertungsmöglichkeiten der Jobbörse 
und der Karrieredatenbank. So war es bspw. möglich, die Anzahl der Ausschreibun-

– aufgeschlüsselt nach Ressorts und Jahren – zu erheben und bundesweit eine er-

Kandidaten, insbesondere bei den Online–Bewerbungen, festzustellen.

Allerdings erfolgte bislang keine Gegenüberstellung von (Gesamt–)Kosten und Nut-

allfällige Verbesserungsmöglichkeiten bei den Instrumenten selbst oder bei diver-
sen Prozessen ergeben.

-
besondere hinsichtlich der Wirksamkeit der Jobbörse bzw. der Anzahl von Karriere-
datenbankabfragen der Ressorts zu erweitern.

7.3 Laut Stellungnahme des BMF seien personenbezogene Daten die Basis für die ge-
wünschten Auswertungen. Derzeit bestünde jedoch aus Gründen des Datenschut-
zes und zur Steigerung der Akzeptanz die Möglichkeit für Interessenten, sich ohne 

7.4 Der RH stellte im Rahmen seiner Gebarungsüberprüfung fest, dass die Anzahl der 
-

-
bauen.
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Richtlinien für Personaltransfers

8.1 -

gesetz8 -
grundlagen als Basis für Personalentscheidungen, wie Kostenberechnungen und 

und Telekom jeweils unterschiedliche, inhaltlich voneinander abweichende Verein-
barungen abgeschlossen; so erfolgte bspw. auch die Kostentragung durch Post und 
Telekom von Ressort zu Ressort unterschiedlich.

-

-
wartenden Auswirkungen auf den Aufwand der Ressorts und den Bund insgesamt, 
und ebenso nachvollziehbarer Bedarfserhebungen sowie –analysen vorsehen und 
eine einheitliche Vorgangsweise sicherstellen.

eine klare Regelung hinsichtlich der Übernahme des Aufwands für das Personal si-
cherzustellen.

-

-

Rundschreiben des BKA vom 20. Dezember 2013 „Post/Telekom Mobilität, Rund-
schreiben an die Ressorts“ umgesetzt worden seien.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass sämtliche Ressorts im Sommer 2013 Bedarfs-
erhebungen durchführten, das BKA die einzelnen Bedarfsmeldungen plausibili-

8 -
teriengesetz 1986 – BMG), BGBl. Nr. 76/1986 i.d.g.F., Teil 2 – A. Bundeskanzleramt, Z 6. Allgemeine Personalan-

für Finanzen fallen, u.a. allgemeine Angelegenheiten der Anwerbung von Bediensteten des Bundes und Set-
zung von Maßnahmen zur Förderung der Mobilität im Bundesdienst (Mobilitätsmanagement)
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-
naltransfers von Post und Telekom in den Bund ab. 

Die Rahmenvereinbarung war zeitlich unbefristet und enthielt u.a. folgende Vorga-
ben:

Die Dienstzuteilung wechselwilliger Dienstnehmerinnen bzw. Dienstnehmer zur 
probeweisen Verwendung war für einen Zeitraum von sechs Monaten vorgesehen 
(Abweichungen in begründeten Fällen möglich). Während der Dienstzuteilung hat-
ten Post und Telekom die tatsächlichen Personalkosten zu übernehmen; allfällige 

Bund.

Ab Versetzung der Dienstnehmerin bzw. des Dienstnehmers war eine Abgeltung 

mit diesen Bediensteten in Form periodisch wiederkehrender Zahlungen verein-
bart. Die Anzahl der monatlichen Zahlungen durch Post und Telekom zur Abgeltung 
des Mehraufwands an das Personal aufnehmende Ressort war einerseits abhängig 

Überstellung (Schema für Verwaltungsbeamte). Die Höhe der monatlichen Zahlung 

von Sonderzahlungen.

 – -
dungsgruppe Allgemeiner Verwaltungsdienst im Vergleich zu einem Vertragsbe-

 – die Mindereinnahmen des Bundes, die durch den Wegfall des Pensionsde-
ckungsbeitrags gemäß Poststrukturgesetz entstehen,

 – -

bzw. Beamten der Post und Telekom gegenüber der (allgemeinen) Verwaltung 
und

 – -
höhten Pension.
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einem Vertragsbediensteten und die Mindereinnahmen durch den Wegfall des 
Pensionsdeckungsbeitrags zur Gänze von der Post und Telekom refundiert wurden, 

-
aufwand der dadurch erhöhten Pension lediglich zu 50 % von der Post und Telekom 

Verwendungszulagen entstehen konnten (z.B. keine volle Bezahlung in A2, sondern 
in A3 mit Verwendungszulage, wodurch die Gesamthöhe geringer ausfällt). 

Für die zum jeweiligen Zeitpunkt von der Post bzw. der Telekom in das BMF versetz-
ten Bediensteten ergab sich daraus bspw. folgende Refundierung (siehe auch TZ 9):

 –
 –

-
schreibens des BKA im Dezember 2013 zur Kenntnis gebracht und war auch online 

-
läuterungen bzw. Handlungsanleitungen für die Abwicklung der Personaltransfers 
(z.B. Ausführungen zur Abgeltung des Mehraufwands durch Post und Telekom so-

15. des Folgemonats die Anzahl an Versetzungen und Dienstzuteilungen im Rah-
men der Personaltransfers zu melden. 

8.2
für Personaltransfers um, weil sie im Zuge des Abschlusses der Rahmenvereinba-
rung

 – -
beiteten,

 – die Abgeltung allfälliger Mehrkosten für den Bund, die aus den Personaltrans-

 – klare Regelungen, insbesondere im Bezug auf Kostentragung und Abgeltung des 
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 – somit eine bundesweit einheitliche Vorgangsweise für sämtliche Ressorts er-
möglichten.

Refundierung des Personalaufwands

9.1
seinem Vorbericht (TZ 13) empfohlen sicherzustellen, die Rechnungslegungen un-

-

Intervallen passiere.

Abrechnung des Pauschalbetrags für Ausbildung und Ausrüstung in Höhe von 
-

9 zwischenzeitlich erfolgt sei. Aufgrund der aktuellen, bundes-
weit einheitlichen Vereinbarung durch das Abkommen im Personaltransfer 

10 sei ein solcher Pauschalbetrag nicht mehr vorgesehen.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMF die Rechnungen für den Personalauf-

von 2013 die Abgeltung des Mehraufwands monatlich zum Monatsletzten des Ab-
rechnungsmonats oder nach gesonderter Vereinbarung zwischen der Post bzw. Te-
lekom und dem jeweiligen Ressort jährlich im Nachhinein fällig war. Die Rechnungs-

mit September 2014 zeitgerecht monatlich. 

9.2 -
-

tragenden Personalaufwand beginnend mit September 2014 zeitgerecht abrech-
nete.

9 

ursprünglichen Vereinbarung aus dem Jahr 2009 samt Zusatzvereinbarungen aus dem Jahr 2010.

10 

Personaltransfers von Post/Telekom aus dem Jahr 2013.
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Schlussempfehlungen

10
Vorberichts vollständig und zwei teilweise umsetzten.

Reihe Bund 2014/6

Vorbericht Follow–up–Überprüfung

TZ Empfehlungsinhalt TZ umgesetzt
teilweise  

umgesetzt
nicht  

umgesetzt

2 -
gabe des zentralen Mobilitätsmanagements

2

4
-

dung und Umsetzung der gesetzlichen Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Mobilität

3

6
vollständige Anbindung aller Bundesbediensteten an in-
terne Jobbörse

5

7
Verbesserung der Auswertungsmöglichkeiten der Nutzung 
der Jobbörse und Karrieredatenbank im Hinblick auf die 
Steuerungsrelevanz

7

10
-

-
hung der Ressorts 

8

11

bundesweit einheitliche Vorgangsweise für Personaltrans-
-

sichtlich der Übernahme des Aufwands für Personal durch 
-

fers

8

12 8

13

unverzügliche Durchführung der Rechnungslegungen und 
-

 Vereinbarungen

9
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BKA

(1) -

Mobilitätsmanagement durch das BKA strategische Vorgaben und Ziele zu 

(z.B. Austauschprogramme) sowie Indikatoren zur Messung der Zielerrei-
chung festzulegen. (TZ 2)

(2) 
bundesinternen Bewerberinnen bzw. Bewerbern im Verhältnis zur Anzahl 

– der an das Mobilitätsmanagement herangetragenen Anträge um Vor-

zu führen. (TZ 4)

BKA und BMF

(3) Die Auswertungsmöglichkeiten insbesondere hinsichtlich der Wirksamkeit 
der Jobbörse bzw. der Anzahl von Karrieredatenbankabfragen der Ressorts 
wären zu erweitern. (TZ 7)

Wien, im März 2017

Dr. Margit Kraker
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